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Entschädigungszahlung von bis zu 6 Mo-
natslöhnen sanktioniert.

Gleiches gilt im Übrigen für die Kün-
digung durch einen Arbeitnehmer. Das 
Gesetz räumt auch dem Arbeitgeber das 
Recht ein, eine schriftliche Kündigungs-
begründung zu verlangen, wobei dies in 
der Praxis eher selten vorkommt. 

Umfang und Inhalt 
der Begründung
Falls eine Partei eine schriftliche Begrün-
dung der Kündigung verlangt, hat diese 
wahr und vollständig zu sein und ist in-

Beurteilung einer miss-
bräuchlichen Kündigung
Im schweizerischen Arbeitsrecht gilt der 
Grundsatz der Kündigungsfreiheit. Es 
bedarf somit keiner besonderen Kündi-
gungsgründe, um ein Arbeitsverhältnis 
rechtmässig zu beenden. Auch hängt die 
Wirksamkeit einer Kündigung nicht von 
der Begründung der Kündigung (oder 
Verweigerung der Begründung) ab. 
Dennoch kann eine Kündigung miss-

bräuchlich sein, wenn sie aus verwerfli-
chen Gründen ausgesprochen wird. Diese 
gesetzlichen Kündigungsschutzbestim-
mungen machen jedoch nur Sinn, wenn 
der gekündigte Arbeitnehmer die Gründe, 
die zur Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses geführt haben, auch kennt. Zu diesem 
Zweck hat der gekündigte Arbeitnehmer 
das Recht, eine schriftliche Begründung 
der Kündigung zu verlangen. Diese Kün-
digungsbegründung soll dem Gekündig-
ten primär die Beurteilung ermöglichen, 
ob eine missbräuchliche Kündigung 
vorliegt. Auch die missbräuchliche Kün-
digung ist gültig, sie wird aber mit einer 

Begründung der Kündigung eines 
 Arbeitsvertrages
Kündigt ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer, so muss er die 
Kündigung nicht explizit begründen. Das Gesetz räumt aber dem entlassenen Arbeitneh-
mer das Recht ein, vom Arbeitgeber eine schriftliche Begründung der Kündigung zu ver-
langen. Für den Arbeitgeber stellt sich dann die Frage, wie er dieser Begründungspflicht 
nachkommen soll und welche Risiken sich daraus ergeben können. 

Von Martina Wüthrich
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kungen im Hinblick auf eine allfällige ge-
richtliche Beurteilung einer missbräuchli-
chen Kündigung zu vermeiden. 
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nert geschäftsüblicher, kurzer Frist (1 bis 
2 Wochen) zu erstatten. Es besteht zwar 
keine Pflicht zu ausführlichen Begrün-
dungen, abstrakte Formulierungen wie 
«Unzuverlässigkeit, Unfreundlichkeit» 
oder «schlechte Pflichterfüllung» werden 
der Begründungspflicht aber meist noch 
nicht gerecht. Der Inhalt der Kündigungs-
begründung durch einen Arbeitgeber ist 
sorgfältig zu wählen. Überall wo Diskre-
panzen zwischen dem effektivem Kündi-
gungsgrund und dem begründeten Kün-
digungsgrund erkennbar sind, besteht die 
Gefahr, dass der Gekündigte sich unge-
recht behandelt fühlt und die Beurteilung 
durch den Richter verlangt.

Eine falsche oder ausbleibende Begrün-
dung hat zwar keine direkten Sanktionen 
zur Folge, sie wirkt sich aber unter Um-
ständen auf die Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen im Prozess aus, selbst wenn 
eine Kündigung nicht als missbräuchlich 
eingestuft wird. 

Begründung zuhanden der 
Arbeitslosenkasse
Der Arbeitgeber hat die Kündigungsgrün-
de oft auch gegenüber der Arbeitslosen-
kasse offenzulegen. Was hier angegeben 
wird, kann erhebliche Auswirkungen 

haben. Beurteilt die Arbeitslosenkasse 
eine Kündigung als mit- oder selbstver-
schuldet, führt das zu einer Kürzung der 
Leistungen des Arbeitnehmers. Dennoch 
empfiehlt es sich, ehrlich zu sein und 
keine unwahren Angaben wie Kündigung 
aus betrieblichen Gründen anzugeben, 
obwohl ein Arbeitnehmer aufgrund sei-
ner schlechten Leistungen entlassen 
wurde. 

Das richtige Vorgehen
Um Konflikte im Zusammenhang mit 
einer Kündigung zu vermeiden, ist je 
nach Einzelfall anders vorzugehen. Oft 
empfiehlt es sich, dem Gekündigten das 
Kündigungsschreiben im Rahmen eines 
Gesprächs auszuhändigen und die Grün-
de zunächst mündlich zu erläutern. Der 
Gekündigte wird dann meistens darauf 
verzichten, eine schriftliche Begründung 
zu verlangen. Unter Umständen kann es 
auch angebracht sein, eine schriftliche 
Begründung einer mündlichen Erläute-
rung vorzuziehen, um eine mögliche Kon-
frontation zu vermeiden. Generell gilt, die 
Beweggründe zur Kündigung sorgfältig 
zu formulieren. In heiklen Situationen 
ist es zudem ratsam, eine Kündigungs-
begründung durch einen Rechtsbeistand 
prüfen zu lassen, um negative Auswir-
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